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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §293

1. BAO § 293 heute

2. BAO § 293 gültig ab 01.01.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 97/2002

3. BAO § 293 gültig von 18.07.1987 bis 31.12.2002 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 312/1987

4. BAO § 293 gültig von 19.04.1980 bis 17.07.1987 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

§ 293 BAO scha8t die Möglichkeit, Fehler zu berichtigen, die in einem Auseinanderkla8en von tatsächlichem

Bescheidwillen und formeller Erklärung des Bescheidwillens bestehen (VwGH 20.4.2016, 2013/17/0344). Demnach sind

Fehlzitate und Schreibfehler, die o8enkundig eine Abweichung vom Bescheidwillen darstellen, als unbeachtlich, d.h. als

dem richtigen Verständnis des Bescheids selbst dann nicht im Wege stehend anzusehen, wenn noch kein

Berichtigungsbescheid erlassen wurde (vgl. VwGH [verstärkter Senat] 25.5.1992, 91/15/0085; 4.6.2008,

2003/13/0042).Paragraph 293, BAO scha8t die Möglichkeit, Fehler zu berichtigen, die in einem Auseinanderkla8en von

tatsächlichem Bescheidwillen und formeller Erklärung des Bescheidwillens bestehen (VwGH 20.4.2016, 2013/17/0344).

Demnach sind Fehlzitate und Schreibfehler, die o8enkundig eine Abweichung vom Bescheidwillen darstellen, als

unbeachtlich, d.h. als dem richtigen Verständnis des Bescheids selbst dann nicht im Wege stehend anzusehen, wenn

noch kein Berichtigungsbescheid erlassen wurde vergleiche VwGH [verstärkter Senat] 25.5.1992, 91/15/0085; 4.6.2008,

2003/13/0042).
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